
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Alle Dienstleistungen der Pascal Bollmann AG unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, sofern sie 
nicht durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt wurden. 

1. Allgemeines 
Grundsätzlich dauert eine Dienstleistung der Pascal Bollmann AG eine Stunde (55 Minuten); bei längerer 
Dauer wird prozentual auf 15 Minuten verrechnet. Zur seriösen Planung bitte Stundenanfrage mindestens  
1 Woche vorher. Einzelstunden können innerhalb der nächsten zwei Trainings zum Abonnement 
angerechnet werden. Ich bitte Sie pünktlich zu erscheinen, um ein effizientes und effektives Training zur 
Erreichung Ihrer individuellen Zielsetzungen garantieren zu können (und da es auf Kosten Ihrer Zeit geht). 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
Bei einem Abonnement wird der vollständige Betrag per Einzahlungsschein 10 Tage nach Antritt des  
1. Trainings überwiesen oder bar bezahlt. Andere Varianten (z.B. Einzeltraining oder Laktat-Stufentest) 
werden am Trainingstag bar bezahlt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Spesen (Benzin / 
Fahrzeit), wobei die Fahrzeit nicht verrechnet wird. Ebenso im Preis nicht inbegriffen sind Miete von 
Örtlichkeiten (Sporthallen, Fitnesscenter, Hallenbäder, Sportanlagen, etc.). 
Damit ihnen keine Kosten entstehen bzw. der sog. Joker nicht zum Einsatz kommt, bitte ich um Absage für 
ein personal-wellness.ch-Training spätestens 36 Stunden vor dem vereinbarten Termin (Ausnahme 
Krankheit & Unfall). 
3. Gesundheitsfragebogen 
Der Gesundheitsfragebogen mit Ihren Gesundheitsangaben und Ihren Zielsetzungen ist gleich zu Beginn 
vollständig auszufüllen. Zur Absicherung der Pascal Bollmann AG ist dies obligatorisch. 
Je mehr persönliche Informationen ich von Ihnen habe, desto individueller, effizienter und effektiver kann das 
Training gestaltet werden. Als Personal Trainer und Naturarzt unterstelle ich mich der Schweigepflicht. 
4. Versicherung 
Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers. 
5. Vertragsabschluss 
Der Vertrag ist mit dem Ankreuzen und dem gegenseitigen Unterzeichnen rechtskräftig. Die AGB der Pascal 
Bollmann AG werden dadurch anerkannt. 
6. Erklärung Joker 
Falls ein Personal Training nicht frühzeitig abgesagt wird, kommt der Joker zum Einsatz. Wenn die Joker 
nicht benützt werden müssen, können diese für ein zusätzliches PT-Training verwendet werden. Der Joker 
kann aber z.B. auch an eine interessierte Person Ihres Umfeldes verschenkt werden. 
7. Ablauf Laktattest inkl. Tanita-Körperfett-Analyse (Dauer 60 Minuten) 

• Auf Fahrrad-Ergometer oder Laufband  
• Messung der Intensität von Ruhe-Laktatwert bis Erreichen der anaeroben Schwelle (4mmol/l) 
• inkl. Materialkosten, Beratung und schriftlicher Auswertung 

8. Erklärung (Halb-)Tagespauschale 
Personal Training (Kraft-/Ausdauertraining, Wandern, Biken) mit ausführlicher Beratung oder beispielsweise 
Carving, Skifahren in Kombination mit Gesundheits- und Sportberatung oder bei Ferienaufenthalt etc. 
9. Bonus 
Bei Neuwerbung eines Kunden (Abonnementen) profitieren Sie von einem Waren-Gutschein im Wert von 
CHF 100.- (Gutschein kann z.B. auch als Geschenk auf eine andere Person übertragen werden). 
10.  Gym Solutions und Beratung als Geschäftsfeld der Pascal Bollmann AG 
Für Gym Solutions gelten dessen AGB. Die Pascal Bollmann AG bietet professionelle Fitness-
Raumkonzepte für Private, Firmen und Hotels an. Wir sind Partner der führenden Profi- und Heimgeräte-
Hersteller. Unser Angebot umfasst zudem Qualitätsprodukte aus den Bereichen Fitness- & Heimgeräte, 
Herzfrequenz-Messgeräten, Muskelstimulation, Ernährungs- & Gesundheitsprodukte und Körperfettanalyse-
Geräte. Als Personal Trainingskunde profitieren Sie von speziellen Konditionen, wie z.B. 15% Rabatt auf alle 
Sponserprodukte. 
11. Diverses 
Kann ein Abonnement nicht mehr benützt werden (Krankheit & Unfall), so kann die Dienstleistung zu einem 
späteren Zeitpunkt bezogen werden oder an eine andere Person übertragen werden. Es werden keine 
Trainings aus Abonnements bar zurückbezahlt. 
12. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Gerichtsstand ist der Sitz der Pascal Bollmann AG. Der Vertrag untersteht schweizerischem Recht. 


